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	Unterbezirk Ruhr-Mitte



PRAKTIKUMSVERTRAG

	zwischen
	

	
	

	
	

	und
	

	
	

	geboren am
	
	in
	

	wohnhaft
	

	Praktikumsdauer:
	




bzw. dem/ der unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter*in wird nachstehender Vertrag zur  Ableistung eines Praktikums geschlossen.

Der/die Praktikant*in absolviert die Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Familienpfleger*in. Ausbildungsträger ist die bobeq gGmbH.

Während der Ausbildung sind vier Betriebspraktika vorgesehen. Diese dienen der fachpraktischen Umsetzung und Vertiefung, der im fachtheoretischen Unterricht erworbenen Kenntnisse.

Praktikumsbereich: ……………………..

Während des Praktikums ist die/der Praktikant*in in der gesetzlichen Unfallversicherung durch die Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Ruhr-Mitte versichert.

§ 1 Arbeitszeit

Die Arbeitszeit der Praktikant*in beträgt 35 Zeitsunden pro Woche.


§ 2 Praktikumsvergütung

Eine Praktikumsvergütung, sowie die Zahlung sämtlicher gesetzlicher Abgaben entfallen.







§ 3 Urlaubsanspruch

Der/ die Praktikant*in hat während der Ausbildung einen tariflichen Urlaubsanspruch. 
Die Urlaubszeiten werden ausschließlich von dem/der Ausbildungsleiter*in festgelegt.
§ 4 Pflichten der Einrichtung

Die Einrichtung verpflichtet sich,

1.	dem/ der Praktikant*in ausgewählte Bildungsinhalte im o.g. Ausbildungsberuf zu vermitteln.
2.	Unregelmäßigkeiten (z.B. Fehlzeiten) der Ausbildungsleitung unverzüglich mitzuteilen (telefonisch und in Form der Anwesenheitslisten),
3.	die Strukturen der Ausbildung hinsichtlich der Praktikumssequenzen zur Kenntnis zu nehmen und dementsprechend einzurichten.

§ 5 Pflichten der PraktikantInnen

Der/die Praktikant*in verpflichtet sich,

1. 	alle ihr/ihm gebotenen Möglichkeiten der Ausbildungsvertiefung wahrzunehmen,
2. 	alle ihr/ihm übertragenen Arbeiten gewissenhaft auszuführen,
3. 	die Betriebsordnung und die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten sowie Geräte und   
             Arbeitsmaterialien sorgsam zu behandeln,
4. 	die Interessen des Betriebes zu beachten und Stillschweigen über Betriebsvorgänge zu 
             wahren,
5. 	bei Erkrankung die Einrichtung und den Ausbildungsträger unverzüglich zu benachrichtigen und eine ärztliche Bescheinigung dem Ausbildungsträger vorzulegen.


§ 6 Beendigung des Praktikumverhältnisses

Das Praktikum kann aus wichtigen Gründen durch die Praktikumseinrichtung oder dem/ der Praktikant*in beendet werden. Dies ist jedoch nur in Absprache mit der Ausbildungsleitung möglich. Die Beendigung des Praktikums bedarf zur Wirksamkeit der Schriftform.


§ 7 Leistungsnachweis

Nach Beendigung des Praktikums erstellt die Einrichtung dem/der Praktikant*in eine Bescheinigung aus, die über die Art der Tätigkeit und die erbrachten Leistungen sowie die Führung während des Praktikums Auskunft gibt.


Bochum, den.   .......					________________________________________
                          Unterschrift Praktikant*in

___________________________________________	________________________________________
       Unterschrift Praktikumseinrichtung			Unterschrift Ausbildungsträger
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